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Einleitung

A. Hintergrund der Untersuchung

Vor dem Hintergrund zahlreicher Unternehmenszusammenbrüche und der 
schweren Wirtschaftskrise wurde der Beruf des Abschlussprüfers1 im Jahr 
1931 mit der Einführung einer gesetzlichen Pflicht zur Prüfung des Jahresab-
schlusses für Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien 
geschaffen.2 Ursache der Insolvenzen teils bedeutender deutscher Unter
nehmen waren unter anderem Bilanzfälschungen gewesen.3 Dies hatte zu der 
Erkenntnis geführt, dass der Aufsichtsrat allein das Unternehmen nicht effek-
tiv überwachen konnte.4 Die Konsequenz: § 262a und die darin kodifizierte 
aktienrechtliche Pflichtprüfung fand Eingang in das Handelsgesetzbuch von 
1931 (im Folgenden „HGB 1931“).5 Diese sollte das Vertrauen in die Unter-
nehmen wiederherstellen.6 Zugleich wurde die zivilrechtliche Haftung des 
Abschlussprüfers in dem ebenfalls neu eingeführten § 262g HGB 1931 son-
derprivatrechtlich geregelt.7

Weder die Einführung der gesetzlichen Pflichtprüfung noch die zivilrechtli-
che Sanktionierung von Pflichtverletzungen des Abschlussprüfers vermochten 
aber das Auftreten weiterer Bilanzskandale zu verhindern.8 Wenig überra-
schend ist daher in diesem Zusammenhang der Fokus von Öffentlichkeit und 

1  Hier und nachfolgend wird ausschließlich zum Zwecke einer besseren Lesbarkeit 
das generische Maskulinum verwendet. Diese Verwendung der verkürzten Sprachform 
beinhaltet keine Wertung. Einbezogen sind stets Angehörige sämtlicher (Geschlech-
ter-)Identitäten.

2  Bormann, in: beckOGK-HGB, § 316 Rn. 7; Weber, in: Staub HGB Großkommen-
tar, Vorbem. zu § 316 Rn. 5; Brandner, JZ 1985, 757; Quick, ZUG 1990, 217, 228 ff.

3  Bormann, in: beckOGK-HGB, § 316 Rn. 7; insofern instruktiv zum Zusammen-
bruch der Frankfurter Allgemeinen Versicherungs-Aktien-Gesellschaft im August 
1929 Quick, ZUG 1990, 217, 229.

4  Bormann, in: beckOGK-HGB, § 316 Rn. 7; Schaible, Haftung von Wirtschafts-
prüfern, S. 17; Brönner/Busch, WPg 1981, 533, 534; Quick, ZUG 1990, 217, 231.

5  Quick, ZUG 1990, 217, 231 f.
6  Pinner, Aktiennovelle und Bankenaufsicht, S. 50; Quick, ZUG 1990, 217, 230 f.
7  Ebke, in: MüKoHGB, § 323 Rn. 3 f.; Bormann, in: beckOGK-HGB, § 323 Rn. 4 f.; 

Weber, in: Staub HGB Großkommentar, § 323 Rn. 3.
8  Siehe die anschauliche Auflistung bei Schaible, Haftung von Wirtschaftsprüfern, 

S. 18 ff.
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Politik auch auf die – mittlerweile in § 323 HGB geregelte – zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers gerichtet worden.9 Im Jahr 2003 
etwa veröffentlichte die Bundesregierung, unter anderem als Reaktion auf 
medienwirksame Bilanzskandale in Europa und in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, ein „10-Punkte-Programm ‚Unternehmensintegrität und Anle-
gerschutz‘ “10, und erwog hierin eine Ausweitung der Haftung.11 Auch der 
Wirecard-Fall, bei dem ein Sonderermittler im Jahr 2020 signifikante Unre-
gelmäßigkeiten in den Bilanzen des Unternehmens aufgedeckt und infolge-
dessen die Abschlussprüferaufsichtsstelle ein Berufsaufsichtsverfahren gegen 
ehemalige Abschlussprüfer der Wirecard AG wegen des Vorwurfs der Verlet-
zung berufsrechtlicher Pflichten erhoben hatte,12 verhallte beim Gesetzgeber 
nicht ungehört. Unter dem Eindruck des Skandals wurden die Vorschriften zur 
Abschlussprüfung in den §§ 316 ff. HGB teils tiefgreifend geändert.13 Ziel des 
zu diesem Zwecke erlassenen Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegri-
tät vom 3. Juni 202114 (im Folgenden „FISG“) war unter anderem der Erlass 
von Maßnahmen, die Bilanzmanipulationen durch Kapitalmarktunternehmen 
verhindern und insgesamt das Vertrauen in den deutschen Finanzmarkt wie-
derherstellen und stärken sollen.15 Abgeändert wurde im Zuge der Gesetzesre-
form auch die Ausgestaltung der Haftung des Abschlussprüfers in § 323 HGB, 
wodurch die Norm ihre heutige Fassung erhielt.16

Ein Element in der Ausgestaltung der Abschlussprüferhaftung hingegen hat 
sämtliche Gesetzesreformen seit mehr als 90 Jahren im Kern unverändert über-
dauert: Die summenmäßige Begrenzung der Haftung des Abschlussprüfers.17 

9  Hopt, WPg 1986, 461: „In einer Zeit, in der die Unternehmenszusammenbrüche 
Rekordziffern erreichen, findet sich in der Wirtschaftspresse Kritik und Polemik ge-
genüber dem Berufsstand, die auch in der Öffentlichkeit insgesamt nicht ohne Auswir-
kungen bleiben.“

10  Abgedruckt (mit Anmerkungen) etwa in Seibert, BB 2003, 693.
11  Seibert, BB 2003, 693, 697; Hennrichs, in: Bilanzrecht, § 323 HGB Rn. 7; Bor­

mann, in: beckOGK-HGB, § 323 Rn. 9.
12  Eine ausführlichere Darstellung des Sachverhalts mit Stand vom April 2022 fin-

det sich bei Haucap u. a., Funktionsdefizite auf dem Wirtschaftsprüfungsmarkt, S. 11 f.; 
mit Stand 2021 bei Dicken, 150 Jahre Krisen, Bilanzskandale und Reformbedarf, 
S. 7 ff.; sowie mit Stand von Ende 2020 bei Schaible, Haftung von Wirtschaftsprüfern, 
S. 19 ff.

13  Weber, in: Staub HGB Großkommentar, Vorbem. zu § 316 Rn. 17; Ebke, in: Mü-
KoHGB, Vorbem. vor § 316 Rn. 10.

14  BGBl. 2021 Teil I Nr. 30, 1534.
15  Ebke, in: MüKoHGB, Vorbem. vor § 316 Rn. 10; Weber, in: Staub HGB Groß-

kommentar, Vorbem. zu § 316 Rn. 17.
16  Näher hierzu unten, S. 78 ff.; hierzu ebenfalls Ebke, in: MüKoHGB, § 323 Rn. 9.
17  Weber, in: Staub HGB Großkommentar, § 323 Rn. 46: „Im rechtshistorischen 

Rückblick ist das Bestehen einer Haftungsbegrenzung für das deutsche Recht der Ab-
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Bereits im Zuge der Schaffung der gesetzlichen Abschlussprüfung wurde die 
zeitgleich in § 262g Abs. 1 HGB 1931 statuierte Haftung des Abschlussprüfers 
gemäß § 262g Abs. 2 HGB 1931 bei fahrlässigen Pflichtverletzungen auf einen 
Betrag von 100.000 Reichsmark begrenzt.18 Nachfolgende Gesetzesreformen 
hoben die gesetzlich verankerte Beschränkung für fahrlässiges Handeln nicht 
auf.19 Auch heute noch begrenzt § 323 Abs. 2 HGB in seiner durch das FISG 
erhaltenen Fassung die Haftung des Abschlussprüfers für einfache Fahrlässig-
keit sowie in gewissen Fällen für grobe Fahrlässigkeit auf bestimmte Höchst-
beträge.

Eine solche Begrenzung auf Haftungshöchstsummen ist im schuldrecht
lichen Kontext ungewöhnlich.20 Grundsätzlich nämlich haftet ein Schädiger 
unbeschränkt und persönlich.21 Abschlussprüfer genießen damit seit der 
Schaffung ihres Berufsstands eine Haftungsprivilegierung.22 Auch ein Blick 
ins Ausland zeigt, dass der deutsche Gesetzgeber mit der Haftungssummen
begrenzung für Abschlussprüfer einen Sonderweg geht. In der Europäischen 
Union kennen lediglich noch die Rechtsordnungen von Österreich, Belgien, 
Slowenien, Griechenland und Polen eine gesetzliche Beschränkung der Haf-
tung von Abschlussprüfern auf Höchstbeträge.23 „Die gesetzliche Haftungsbe-
grenzung ist heute die Besonderheit der Abschlussprüferhaftung schlechthin“.24

Ihre Existenz ist dabei allerdings keineswegs unumstritten.25 Kritik an der 
heutigen summenmäßigen Beschränkung der Haftung von Abschlussprüfern 
wird sowohl in rechtspolitischer als auch in rechtsökonomischer und rechts-

schlussprüferhaftung seit jeher prägend gewesen“; Lenz, BB 2021, 683: „Historisch 
geht die Haftungsbegrenzungsregelung zurück auf das HGB aus dem Jahr 1931 und 
blieb – bis auf eher moderate Anhebungen der Höchstgrenzen – im Grundsatz unver-
ändert.“

18  RGBl. 1931 Teil I Nr. 63, 493, 499.
19  Näher hierzu unten, S. 74 ff.; hierzu ebenfalls Bormann, in: beckOGK-HGB, 

§ 323 Rn. 4 ff.; Ebke, in: MüKoHGB, § 323 Rn. 9.
20  Justenhoven/Feldmüller, in: Beck Bil-Komm, § 323 HGB Rn. 2; Hennrichs, in: 

Bilanzrecht, § 323 HGB Rn. 71; Bormann, in: beckOGK-HGB, § 323 Rn. 131; Henn­
richs, DB 2021, 268, 272.

21  Flume, in: BeckOK-BGB, § 249 Rn. 44; Bormann, in: beckOGK-HGB, § 323 
Rn. 131; Hennrichs, DB 2021, 268, 272; Merkt/Osbahr, WPg 2019, 246, 251; hierzu 
auch Dubarry/Flume, ZEuP 2012, 128, 130.

22  Diese Einstufung als Haftungsprivileg nehmen auch Hennrichs, in: Bilanzrecht, 
§ 323 HGB Rn. 71; Weber, in: Staub HGB Großkommentar, § 323 Rn. 4; Bormann, in: 
beckOGK-HGB, § 323 Rn. 131; Hennrichs, DB 2021, 268, 272; Doralt, ZGR 2015, 
266, 304; Buchert/Weber, WPg 2021, 621; Merkt/Osbahr, WPg 2019, 246 vor.

23  Schattka, Die Europäisierung der Abschlussprüferhaftung, S. 88.
24  Doralt, Haftung der Abschlussprüfer, S. 27 (im österreichischen Kontext).
25  Weber, in: Staub HGB Großkommentar, § 323 Rn. 4.




